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Rechtliche Grundlagen
EPH Group AG  

1. Rechtliche Grundlagen

Auftraggeber: EPH Group AG

Firmenbuch: Handelsgericht Wien, FN 603735x

Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist im In- und Ausland

(a) Ankauf, Entwicklung, Bewirtschaftung, Vermietung (Verpachtung) und 
Verwertung von bebauten und unbebauten Liegenschaften 
(einschließlich Superädifikaten und Baurechten), insbesondere von 
Liegenschaften mit touristischer Nutzung;

(b) Operativer Betrieb von Immobilien; insbesondere solcher mit 
touristischer Nutzung, und Ausführung daran angrenzender Tätigkeiten 
wie etwa Gastronomie, Kulinarik, Food & Beverage sowie Betrieb von 
Einrichtungen aller Art zu Sport-, Freizeit- und/oder 
Unterhaltungszwecken;

(c) Ausübung des Gewerbes Immobilientreuhänder (Immobilienmakler, 
Immobilienverwalter, Bauträger);

(d) Erwerb, Verwaltung und Verwertung von Beteiligungen an anderen 
Unternehmen und Gesellschaften mit gleichem oder ähnlichem 
Unternehmensgegenstand sowie das Führen und Verwalten solcher 
Beteiligungen (Holding); und

(e) Erbringung von Managementdienstleistungen für Tochter- und 
Beteiligungs-gesellschaften, insbesondere in den Be- reichen 
Cash-Management, Investor Relations, Beratung bei Finanzierungen 
und Veranlagungen, Human Resources sowie IT-Infrastruktur 
(Gruppenfunktion).

Sitz: Wien

Adresse: 1060 Wien, Gumpendorfer Strasse 26

Rechtsform: Aktiengesellschaft

Größenklasse: gemäß § 221 (4) UGB Anwendung der Bestimmungen für kleine 

Kapitalgesellschaften

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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Rechtliche Grundlagen
EPH Group AG  

Gründung: 19.4.2023

Geschäftsjahr: 1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024

Übernommenes Grundkapital: EUR 70.000,00

Vorstand:

Name
Jürgen Otto Geisler bis 3.4.2024
Alexander Lühr ab 3.4.2024

Vertretung:    Die Gesellschaft wird vom Vorstand selbständig vertreten.

Prokuristen: Name seit
Mario Tunkowitsch 19.4.2023

Mitglieder des Aufsichtsrates: Name seit bis
Jürgen Otto Geisler 3.4.2024  
Thomas Mühlberger 19.4.2023  
Stefan Frey 19.4.2023  
Mag. Reinhold Puntschart-Kolarik 19.4.2023 3.4.2024

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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Steuerliche Grundlagen
EPH Group AG  

2. Steuerliche Grundlagen

Finanzamt: Finanzamt Österreich Dienststelle Wien 1/23

Steuernummer: 09 409/1998

UID-Nummer: ATU79381214

Steuerliche Vertretung: "CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 

 1060 Wien, Gumpendorfer Straße 26

 WT801143

Gewinnermittlung: Bilanzierung gem. § 5 EStG

Einkunftsart: Einkünfte aus Gewerbebetrieb

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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Betriebswirtschaftliche 
Darstellungen

EPH Group AG  

3. Betriebswirtschaftliche Darstellungen

3.1. Vermögenslage
31.12.2024 31.12.2023

TEUR % TEUR %

kurzfristiges Umlaufvermögen
Lieferforderungen 31 0,5 0 0,0
sonstige Forderungen 30 0,5 74 1,3
flüssige Mittel 183 3,1 117 2,1
Rechnungsabgrenzungsposten 9 0,2 7 0,1

253 4,3 197 3,5
kurzfristiges Fremdkapital
kurzfristige Rückstellungen 14 0,2 15 0,3
Anleihen 0 0,0 1.126 20,0
Lieferverbindlichkeiten 0 0,0 185 3,3
sonstige Verbindlichkeiten 5 0,1 4.816 85,3

19 0,3 6.142 108,8

Working Capital (Netto-Umlaufvermögen) 234 4,0 -5.945 -105,3
Anlagevermögen
Finanzanlagen 5.674 95,7 5.448 96,5
langfristiges Fremdkapital
langfristige Rückstellungen 0 0,0 21 0,4
Anleihen 7.378 124,5 0 0,0

7.378 124,5 21 0,4

Reinvermögen (Eigenkapital) -1.470 -24,8 -518 -9,2

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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Betriebswirtschaftliche 
Darstellungen

EPH Group AG  

3.2. Finanzlage - Geldflussrechnung
2024 2023

TEUR TEUR
1. Ergebnis vor Steuern -951 -586
2. Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus dem Ergebnis vor Steuern

Geldfluss aus dem Ergebnis -951 -586
a. Ab-/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und 

Leistungen sowie anderer Aktiva 10 -80
b. Ab-/Zunahme der Rückstellungen, ausgenommen für Steuern vom 

Einkommen -23 36
c. Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 

sowie anderer Passiva -4.996 5.001
-5.008 4.957

3. Netto-Geldfluss aus dem Ergebnis vor Steuern -5.959 4.371
4. Zahlungen für Steuern

a. Steuern vom Einkommen -2 -2

5. Netto-Geldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit -5.960 4.369
6. Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit

a. Finanzanlagenzugänge und sonstige Finanzinvestitionen -225 -5.448
7. Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

a. Einzahlung von Nennkapital 0 70
b. Einzahlungen/Auszahlungen aus der Begebung/Tilgung von Anleihen 6.252 1.126

6.252 1.196

8. zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 66 117
9. Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 117 0

10. Finanzmittelbestand am Ende der Periode 183 117
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Betriebswirtschaftliche 
Darstellungen

EPH Group AG  

3.3. Ertragslage
2024 2023

TEUR TEUR

Umsatzerlöse 26 0

Betriebsleistung 26 0

Rohertrag I 26 0

Rohertrag II 26 0
sonstige betriebliche Aufwendungen 324 518
Finanzerträge 28 0

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) -271 -518

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) -271 -518
Zinsen und ähnliche Aufwendungen 680 68

Ergebnis vor Steuern (EBT) -951 -586
Steuern vom Einkommen 2 2

Jahresfehlbetrag -952 -588
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Betriebswirtschaftliche 
Darstellungen

EPH Group AG  

3.4. Kennzahlen gemäß Unternehmensreorganisationsgesetz (URG)

Ermittlung der Eigenmittelquote gemäß § 23 URG:
2024
EUR

Eigenkapital laut Bilanz -1.470.107,92

Gesamtkapital (§224 Abs. 3 UGB) 5.926.668,51
- von den Vorräten absetzbare Anzahlungen 0,00
- Investitionszuschüsse -0,00
= Gesamtkapital 5.926.668,51

Eigenmittelquote gemäß § 23 URG:

Eigenkapital x 100  
Gesamtkapital =  

k. A. 
(negatives 

Eigenkapital) 

Ermittlung der fiktiven Schuldentilgungsdauer gemäß § 24 URG:
2024
EUR

Rückstellungen 13.500,00
+ Verbindlichkeiten 7.383.276,43
- sonstige Wertpapiere und Anteile 0,00
- von den Vorräten absetzbare Anzahlungen 0,00
- liquide Mittel -183.245,97
= effektives Fremdkapital 7.213.530,46

Jahresfehlbetrag -952.312,64
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Verluste aus dem 

Abgang von Anlagevermögen 0,00
- Zuschreibungen zum Anlagevermögen und Gewinne aus dem 

Abgang von Anlagevermögen 0,00
- Auflösung Investitionszuschüsse -0,00

+/- Veränderung langfristiger Rückstellungen -21.008,33
= Mittelüberschuss -973.320,97

Fiktive Schuldentilgungsdauer gemäß § 24 URG:

(effektives) Fremdkapital 
Mittelüberschuss =

k. A. 
(negativer 

Mittelübersch
uss) 

 

Nach § 22 des URG wird Reorganisationsbedarf vermutet, wenn die Eigenmittelquote weniger als 8 % und 
die fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 Jahre beträgt. Zum Nichtvorliegen eines 
Reorganisationsbedarfs verweisen wir auf die Ausführungen des Vorstands im Anhang.

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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zum 31.12.2024EPH Group AG
Bilanz

EUR
31.12.2024Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

1. Beteiligungen 4.954.750,00

2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 718.830,00
5.673.580,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.200,00

2. sonstige Forderungen und Vermögensgegenstände 29.530,98
60.730,98

II. Guthaben bei Kreditinstituten 183.245,97
243.976,95

C. Rechnungsabgrenzungsposten 9.111,56

Summe Aktiva 5.926.668,51

EUR
31.12.2024Passiva

A. Negatives Eigenkapital

I. eingefordertes Grundkapital 70.000,00
übernommenes Grundkapital 70.000,00
einbezahltes Grundkapital 70.000,00

II. Bilanzverlust -1.540.107,92
davon Verlustvortrag -587.795,28

-1.470.107,92

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 13.500,00

C. Verbindlichkeiten

1. Anleihen 7.378.000,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.378.000,00

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 60,00
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 60,00

3. sonstige Verbindlichkeiten 5.216,43
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 5.216,43

7.383.276,43
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 5.276,43
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 7.378.000,00

Summe Passiva 5.926.668,51

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. Seite 8
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1. Jänner 2024 bis 31. Dezember 2024EPH Group AG
Gewinn- und Verlustrechnung

EUR
2024

1. Umsatzerlöse 26.000,00

2. sonstige betriebliche Aufwendungen 324.040,17

3. Zwischensumme aus Z 1 bis 2 (Betriebsergebnis) -298.040,17

4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 27.511,50

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 680.033,97

6. Zwischensumme aus Z 4 bis 5 (Finanzergebnis) -652.522,47

7. Ergebnis vor Steuern (Summe aus Z 3 und Z 6) -950.562,64

8. Steuern vom Einkommen 1.750,00

9. Ergebnis nach Steuern -952.312,64

10. Jahresfehlbetrag -952.312,64

11. Verlustvortrag aus dem Vorjahr -587.795,28

12. Bilanzverlust -1.540.107,92

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. Seite 9
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Anhang
EPH Group AG  

6. Anhang

6.1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

6.1.1. Allgemeine Grundsätze
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 189 ff des Unternehmensgesetzbuchs (UGB) unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein 
möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens zu vermitteln, 
aufgestellt.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde der Grundsatz der Vollständigkeit entsprechend den 
gesetzlichen Regelungen eingehalten.

Bei der Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden wurde der Grundsatz der 
Einzelbewertung beachtet und eine Fortführung des Unternehmens unterstellt. 

Dem Vorsichtsprinzip wurde dadurch Rechnung getragen, dass nur die am Abschlussstichtag verwirklichten 
Gewinne ausgewiesen wurden. Alle erkennbaren Risiken und drohenden Verluste wurden - soweit gesetzlich 
geboten - berücksichtigt.

6.1.2. Anlagevermögen

Finanzanlagen
Das Finanzanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Börsenkursen zum 
Bilanzstichtag bewertet.

6.1.3. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt.

 

6.1.4. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen
In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der 
Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten 
mit den Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung 
aufgewendet werden müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr.

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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Anhang
EPH Group AG  

 

6.1.5. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

6.2. Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
 

6.2.1. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und die Aufgliederung der Jahresabschreibung 
nach einzelnen Posten sind in folgendem Anlagenspiegel dargestellt:

Anschaffungs-/Herstellungskosten Abschreibungen kumuliert Buchwert
1.1.2024 

31.12.2024
Zugänge 
Abgänge

1.1.2024 
31.12.2024

Abschreibungen 
Zuschreibungen

1.1.2024 
31.12.2024

EUR EUR EUR EUR EUR

Anlagevermögen
Finanzanlagen
Beteiligungen 4.950.000,00 4.750,00 0,00 0,00 4.950.000,00

4.954.750,00 0,00 0,00 0,00 4.954.750,00
Ausleihungen an 
Unternehmen, mit denen 
ein Beteiligungsverhältnis 
besteht 498.330,00 220.500,00 0,00 0,00 498.330,00

718.830,00 0,00 0,00 0,00 718.830,00
Summe Anlagenspiegel 5.448.330,00 225.250,00 0,00 0,00 5.448.330,00

5.673.580,00 0,00 0,00 0,00 5.673.580,00

Der Zugang im Finanzanlagevermögen betrifft den Erwerb von 47,5 % an der Pure Place Hospitality GmbH.

Der Wertansatz der Beteiligung an der Reinache GmbH basiert auf den im Vorjahr geleisteten Kaufpreis, 
welchem eine Bewertung einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zugrunde lag.

Der Vorstand legt offen, dass in Bezug auf die Umsetzung des von der Tochtergesellschaft Reinache GmbH 
verfolgten Projekts Unsicherheiten bestehen, ist jedoch der Überzeugung, dass die Wahrscheinlichkeit der 
Umsetzbarkeit bei deutlich über 50 % liegt. 

Festzuhalten ist jedoch, das ein Restrisiko nicht ausgeschlossen werden kann, dass das Projekt in der 
beabsichtigten Form nicht umgesetzt werden kann. Das bestehende Risko wurde bei der dem Anteilserwerb 
wie auch der bilanziellen Abbildung zugrundeliegenden Wertermittlung rechnerisch durch Ansatz von 
Alternativszenarien berücksichtigt. 

In Bezug auf die Finanzierung der Gesellschaft wie auch die Investitionsprojekte wird ergänzend auf die 
detaillierten Ausführungen verwiesen, welche im Wertpapierprospekt offengelegt wurden.

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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Negatives Eigenkapital

Eine Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechtes liegt nicht vor, da die stillen Reserven im 
Finanzanlagevermögen das negative Eigenkapital deutlich übersteigen.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft ist durch die 2024 und 2025 erfolgten Anleiheemissionen gesichert:

- Per 31.5.2024 betrug das emittierte Volumen € 9.459.000,00
- Per 30.4.2024 betrug das Guthaben bei Kreditinstituten € 1.411.731,06

Das Grundkapital setzt sich aus 70.000 Stückaktien zusammen.

Rückstellungen
Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen:

Stand 1.1.2024 Verwendung Zuweisung Stand 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR

sonstige Rückstellungen
sonstige Rückstellungen 8.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00
Rückstellungen für 
WT-Honorar 7.262,04 0,00 237,96 7.500,00
Rückstellungen für 
Zinsauszahlungen 21.008,33 21.008,33 0,00 0,00
Summe Rückstellungen 36.270,37 29.008,33 6.237,96 13.500,00

Verbindlichkeiten

Die Summe der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 7.378.000,00.

Angaben zu Genussscheinen, Genussrechten, Wandelschuldverschreibungen, Optionsscheinen, Optionen, 
Besserungsscheinen oder vergleichbaren Wertpapieren oder Rechten:

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

emittierte Anleihen 7.378.000,00 2.521.000,00
abzüglich Anleihen Eigenbestand 31.12. 0,00 -1.395.000,00
 7.378.000,00 1.126.000,00

Die EPH Group AG hat im Juni 2023 eine Anleihe mit einem Zinssatz von 10 % p.a., einer Stückelung von  
€ 1.000, einem Volumen von bis zu € 50 Mio. und einer Laufzeit von 7 Jahren begeben. Die Zinsen werden 
monatlich an die Anleger ausbezahlt. Die Anleihe der EPH Group AG (ISIN: DE000A3LJCB4 / WKN: 
A3LJCB) notiert im Open Market (Quotation Board) der Frankfurter Wertpapierbörse, im Vienna MTF der 
Wiener Börse und im Rahmen eines dualen Listings an der Euronext Paris im Segment Euronext Access. 
Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der Schuldverschreibungen werden für den Aufbau eines diversifizierten 
Portfolios von renditestarken Hotels und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland 
und anderen europäischen Top-Destinationen verwendet. 

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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Sicherungsgeschäfte 

Aufgliederung und Erläuterung der Haftungsverhältnisse:
31.12.2024

EUR

Pfandrechte 626.000,00

Wechselobligo 0,00

Bürgschaften 0,00

Patronatserklärungen 0,00

Sonstige Haftungen gegenüber Dritten (Leasing, Miete) 0,00

626.000,00

Die EPH Group AG hat zur Besicherung von zwei Anleihegläubigerinnen hinsichtlich einem Nominale an 
Schuldverschreibungen von EUR 626.000 (a) zugunsten dieser Anleihegläubigerinnen jeweils betreffend 
einen Teil ihres gesamten Geschäftsanteils an der Reinache GmbH, welcher einer zur Gänze geleisteten 
Stammeinlage im Nennbetrag von EUR 17.150 entspricht, ein Pfandrecht eingeräumt, und (b) ihre Forderung 
in Höhe von EUR 498.330 gegenüber der Reinache GmbH samt Zinsen je zur Hälfte sicherungsweise an 
diese Anleihegläubigerinnen abgetreten.  

6.2.2. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Erträge/Aufwendungen von außerordentlicher Größenordnung oder von außerordentlicher 
Bedeutung
Angabe des Betrages und der Wesensart der einzelnen Ertrags- oder Aufwandsposten von 
außerordentlicher Größenordnung oder von außerordentlicher Bedeutung (§ 237 Abs 1 Z 4 UGB):

31.12.2024 31.12.2023
EUR EUR

Rechtsberatungs- und sonstige Beratungskosten  
   u.a. iZm der Begebung der Anleihe 162.137,61 370.681,69

Wertpapiertechnische Abwicklung der Anleihenemission 27.227,26 42.734,50

189.364,87 413.416,19

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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6.3. Sonstige Angaben

6.3.1. Organe und Arbeitnehmer der Gesellschaft

Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Vorstände tätig:

Name
Jürgen Otto Geisler bis 3.4.2024
Alexander Lühr ab 3.4.2024

Eine Aufschlüsselung gemäß § 239 Abs 1 Z 3 und 4 UGB unterbleibt, da sie weniger als drei Personen 
betrifft.

Im Geschäftsjahr waren folgende Personen als Aufsichtsräte tätig: 

Mitglieder des Aufsichtsrates: Name seit bis
Stefan Frey 19.4.2023  
Jürgen Otto Geisler 3.4.2024  
Thomas Mühlberger 19.4.2023  
Mag. Reinhold Puntschart-Kolarik 19.4.2023 3.4.2024

An die Aufsichtsratsmitglieder wurden Vergütungen von EUR 45.833,34 abgerechnet. 

Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats wurden keine Vorschüsse oder Kredite gewährt oder 
Haftungen für sie übernommen.

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer während des Geschäftsjahrs 2024 beträgt 0.

6.3.2. Angaben über Beteiligungen

Firmenname Firmensitz Eigenkapital Anteil in %
Letztes 

Ergebnis Bilanzstichtag
Reinache GmbH Brunn am Gebirge -151.977,91 49,0 0,00 k. A.
Pure Place Hospitality 
GmbH  10.000,00 47,5 0,00 k. A.

6.3.3. Ergebnisverwendung

Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses: Vortrag des Bilanzverlustes auf neue Rechnung.

"CURA" Treuhand- und Revisionsgesellschaft m.b.H. 
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7. Lagebericht

7.1. Geschäftsverlauf

Überblick

Die EPH Group AG wurde am 19. April 2023 gegründet und am 2. Mai 2023 in das Firmenbuch unter der
Firmenbuchnummer FN 603735 x eingetragen. Gegenstand des Unternehmens ist insbesondere der Ankauf, 
die Entwicklung, die Bewirtschaftung, die Vermietung (Verpachtung) und die Verwertung von bebauten und 
unbebauten Liegenschaften (einschließlich Superädifikaten und Baurechten), insbesondere von 
Liegenschaften mit touristischer Nutzung. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören zudem der 
operative Betrieb von Immobilien, insbesondere solcher mit touristischer Nutzung, sowie die Ausführung 
daran angrenzender Tätigkeiten wie etwa Gastronomie, Kulinarik, Food & Beverage sowie Betrieb von 
Einrichtungen aller Art zu Sport-, Freizeit- und/oder Unterhaltungszwecken.

Tätigkeiten im Rahmen ihres Unternehmensgegenstands können von der EPH Group AG selbst oder über 
Tochter- bzw Beteiligungsgesellschaften entfaltet werden, an denen die EPH Group AG sämtliche, die 
Mehrheit oder allenfalls auch eine Minderheit der Anteile hält. Neben der Verwaltung von Tochter- und 
Beteiligungsgesellschaften kann die EPH Group AG im Rahmen ihrer Gruppenfunktion auch 
Managementdienstleistungen erbringen, insbesondere in den Bereichen Cash-Management, Investor 
Relations, Beratung bei Finanzierungen und Veranlagungen, Human Resources sowie IT-Infrastruktur 
(Gruppenfunktion). 

Zur Realisierung ihres Unternehmensgegenstands verfügt die EPH Group AG über die ihr von den 
Aktionär:innen im Zuge der Gründung zur Verfügung gestellten Eigenmittel sowie über Fremdkapital aus der 
10% EPH Group AG – Anleihe 2023-2030. Nach dem Abschlussstichtag hat die EPH Group AG eine weitere 
Anleihe ausgegeben. Diese 10% EPH Group AG – Anleihe 2025-2032 beinhaltet im Unterscheid zur 10% 
EPH Group AG – Anleihe 2023-2030 ein Sicherungskonzept, da die Geschäftsanteile der EPH Group AG an 
ihren Tochter- und Beteiligungsgesellschaften verpfändet wurden. Zudem hat die EPH Group AG den 
Gläubigern der Anleihe 2023/2030 ein Umtauschangebot unterbreitet (siehe unten Punkt 1.2). 

Der klare Fokus der EPH Group AG liegt also im Bereich der Ferienhotellerie sowie in Städten mit hoher 
touristischer Attraktivität. Zur Ertrags- und Risikooptimierung verfolgt die EPH Group AG einen diversifizierten 
Investmentansatz mit einem ausgewogenen Mix aus Bestandsimmobilien und Projektentwicklungen in 
verschiedenen Stadien. Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs mit positivem Cashflow aus bestehenden Hotels 
einerseits, sowie die Realisierung überdurchschnittlicher Renditen aus eigenen Entwicklungen andererseits. 
Das Portfolio soll um Investments in angrenzenden Bereichen, wie beispielsweise Food & Beverage, ergänzt 
werden. 

Als erstes Projekt hat die EPH Group AG in eine Hotelenwicklung im Premiumsegment in den Kitzbüheler 
Alpen investiert. Dies im Dezember 2023 durch Erwerb eines 49%-Anteils an der Reinache GmbH, welche 
das Projekt entwickelt. Die EPH Group AG entwickelt das Projekt zusammen mit zwei Mitgesellschaftern. 
Geplant ist ein Resort im Premiumsegment mit einer bekannten, internationalen Hotelmarke als Betreiber. 
Das ca. 34.000 qm große Grundstück dafür wurde angekauft und befindet sich bereits im Eigentum der 
Projektgesellschaft. 

Als zweites Projekt ist die EPH Group AG Ende 2024 eine Partnerschaft zur Entwicklung eines Golf- und 
Freizeitresort-Konzeptes eingegangen und hat sich hierzu mit 47,5% an der Pure Place Hospitality GmbH 
beteiligt. Auf einem rund 30.000 Quadratmeter großen Areal, das sich innerhalb eines Golfplatzes befindet 
und das von der Pure Place Hospitality GmbH bereits langfristig gepachtet wurde, soll ein Resort mit 200 
Betten entstehen.

Ferner evaluierte die EPH Group AG laufend weitere Investitionsmöglichkeiten und hat nach dem 
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Abschlussstichtag Verträge zur Realisierung eines weiteren Projektes in Kärnten abgeschlossen (siehe 1.2).

Im April 2024 wurde Alexander Lühr neuer Vorstand der EPH Group AG. Er folgte damit auf den bisherigen 
Vorstand Jürgen Geisler, der als Vorsitzender in den Aufsichtsrat wechselte. 

Erläuterungen über die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen

Die Weltwirtschaft war 2024 nach wie vor mit Herausforderungen konfrontiert. Die weitere Entwicklung wird 
unter anderem von möglichen Verschärfungen geopolitischer Spannungen und der Geldpolitik der 
Notenbanken beeinflusst werden. Für 2025 prognostiziert die Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ein globales BIP-Wachstum von 1,3%. In der EU wird das BIP im 
Jahr 2025 laut EU-Kommission um 1,1% wachsen, im Euroraum gar nur um 0,9%. Für Österreich geht das 
Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) gar von einem BIP-Rückgang von 0,3% für 2025 aus, die 
Österreichische Nationalbank (OeNB) erwartet dagegen einen leichten Anstieg um 0,2%. 

Die Lage am Immobilienmarkt ist weiter angespannt. Das Jahr 2024 war erneut von großen Umbrüchen 
geprägt, welche vor allem mit den gestiegenen Zinsen zusammenhängen, die signifikante Auswirkungen auf 
die Rentabilität bei den unterschiedlichen Assetklassen hatten. Für das Geschäftsjahr 2025 wird 
mitentscheidend sein, ob die Zinssenkungen die gewünschte Wirkung erzielen. Die Europäische Zentralbank 
(EZB) hat die Leitzinsen am 5. Juni 2025 um 25 Basispunkte auf 2,00% gesenkt. Das ist die vierte 
Zinssenkung in diesem Jahr. Zinssenkungen sind für den Immobilienmarkt auch deswegen wichtig, weil in 
der Vergangenheit branchenspezifische Faktoren wie stark gestiegene Baukosten, hohe Zinskosten und eine 
restriktive Kreditvergabepolitik der Banken gravierende negative Effekte hatten und zu zahlreichen 
Insolvenzen in der Branche geführt haben. Eine Lockerung der Geldpolitik und damit verbunden deutliche 
Zinssenkungen könnten 2025 zu einer leichten Beruhigung am Immobilienmarkt beitragen. 

Für den für die EPH Group AG perspektivisch wichtigen österreichischen Hotelmarkt ging es 2024 weiter 
bergauf. Im Jahr 2024 wurde laut Statistik Austria in Österreich ein neuer Tourismusrekord mit 154,29 
Millionen Nächtigungen aufgestellt, was einem Anstieg von 1,0 % gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 
2019 entspricht. Der Anstieg der Nächtigungen ist sowohl auf inländische als auch auf ausländische Gäste 
zurückzuführen, wobei der Zuwachs bei den internationalen Gästen (2,5 %) stärker ausfiel als bei den 
inländischen Gästen (0,9 %). Laut CBRE sollten sich diese Trends 2025 fortsetzen. 

Spezifische Fragen und Probleme des Geschäftszweiges

Im derzeitigen Stadium ihrer Entwicklung ist für die EPH Group AG neben der erfolgreichen Entwicklung ihrer 
Beteiligungsgesellschaft(en) (siehe unten Punkt 1.2.) insbesondere entscheidend, weitere neue Projekte zu 
akzeptablen Konditionen zu finden und zu finanzieren. Daraus und aus der weiteren Entwicklung von 
bestehenden und künftig erworbenen Projekten resultieren eine Reihe von Risiken. 

Zunächst könnten keine weiteren geeigneten Objekte am Markt verfügbar sein, die die EPH Group AG 
erwerben kann, weil die Märkte in den von der EPH Group AG bevorzugten Segmenten anhaltend hoher 
Nachfrage ausgesetzt sind. Zudem kann sich der Erwerb eines neuen Projektes als Fehlinvestition erweisen. 
Vor dem Erwerb von Immobilien oder Beteiligungen werden die potentiellen Projekte intern bzw. durch 
externe Berater einer technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Prüfung unterzogen. Es besteht das 
Risiko, dass trotz dieser Prüfungen Risiken in den Projekten nicht oder nicht vollumfänglich gesehen werden, 
die Projekte zu überhöhten Ankaufskosten erworben werden und/oder die Projekte nicht über die erwarteten 
Eigenschaften verfügen.

Die Kosten für den Bau und die Entwicklung von Projekten könnten höher sein. Unvorhersehbare, von außen 
wirkende Ereignisse und/oder Fehler in der Projektplanung und/oder in der Projektkalkulation auf Seiten der 
EPH Group AG können die Kosten für die Errichtung von Projekten erhöhen. Ebenso könnten die Kosten 
aufgrund einer längeren Bauzeit, notwendiger Bauunterbrechungen und wegen unplanmäßiger Mehrarbeiten 
erheblich steigen. Sofern es bei Projekten der EPH Group AG zu Veränderungen oder Verzögerungen 
kommt, könnte dies zu Mehrkosten führen. Sofern es zu Verzögerungen bei einzelnen Bauabschnitten 
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kommt, könnte dies weitreichende Folgewirkungen auf das jeweilige Projekt haben.

Die EPH Group AG erwirbt Grundstücke mit dem Ziel, ein Konzept zur Entwicklung der Immobilien 
umzusetzen. Es besteht hier das Risiko, dass sich das geplante Konzept als nicht umsetzbar erweist. Dies 
kann etwa dadurch begründet sein, dass das erwartete Baurecht aufgrund von Fehleinschätzungen, 
behördlicher Auflagen oder denkmalschutzrechtlicher Maßnahmen nicht realisiert werden kann und/oder 
dass mit Mietern keine Einigung für die Umsetzung des Gesamtkonzeptes erzielt werden kann.

Das regulatorische Umfeld könnte sich für die EPH Group AG nachteilig verändern. Die Errichtung von 
Gebäuden, insbesondere die bautechnischen Anforderungen, unterliegen einer Vielzahl von rechtlichen 
Anforderungen und Regelungen, wie z.B. im Bau-, Boden-, Steuer- und Mietrecht oder im Denkmalschutz. 
Sofern sich die rechtlichen Anforderungen verändern und dadurch zusätzliche Maßnahmen im 
Zusammenhang mit der Errichtung von Projekten durch die EPH Group AG oder Änderungen erforderlich 
werden, könnte dies zu Mehrkosten und/oder zeitlichen Verzögerungen führen. Auch könnte die Erteilung 
von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Beschränkungen Schwierigkeiten bereiten. Es besteht das 
Risiko, dass erforderliche Baugenehmigungen nicht, nicht wie beantragt oder nur mit Auflagen und 
Nebenbestimmungen erteilt werden könnten, so dass die Projekte der EPH Group AG nicht oder nicht wie 
geplant oder nur zu höheren Kosten realisiert werden können.

Die EPH Group AG unterliegt weiters Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken. Die EPH Group AG ist sowohl 
den allgemeinen Entwicklungen des Kapital- und Kreditmarktes insgesamt ausgesetzt als auch von der 
Entwicklung projektbezogener Finanzierungskonditionen abhängig. Die EPH Group AG könnte zudem keine 
ausreichende Finanzierung zum Erwerb neuer Projekte erhalten, etwa wenn sie aus Anleiheemissionen nicht 
die gewünschten Erlöse erzielt, und wäre diesfalls auf die Eigenmittelzufuhr durch ihrer Aktionär:innen 
angewiesen, um ihr Geschäft wie gewünscht weiter entwickeln zu können. Weiters besteht das Risiko, dass 
die EPH Group AG bei Ausbleiben geplanter Einnahmen bzw Finanzierungsmittel nicht über ausreichend 
Liquidität für den laufenden Geschäftsbetrieb und die Deckung der Fixkosten verfügt und diese Liquidität 
auch nicht kurzfristig aufgebaut werden kann.

Nach der Fertigstellung von Hotelprojekten hängt die weitere geschäftliche Entwicklung der EPH Group AG 
auch erheblich von der weltweiten konjunkturellen Entwicklung sowie der Konsumbereitschaft der 
Verbraucher ab. Eine negative konjunkturelle Entwicklung und eine geringere Nachfrage nach Urlaubsreisen 
aufgrund eines Rückgangs des Konsums könnten die geschäftliche Entwicklung und die Wachstumsziele der 
EPH Group AG gefährden.

Nicht zuletzt sieht sich die EPH Group AG in ihrem Tätigkeitsbereich zahlreichen Wettbewerbern gegenüber. 
Zu den Wettbewerbern zählen u. a. zahlreiche Unternehmen aus dem Bereich Tourismus, die hochwertige 
Hotels und Resorts betreiben. Teilweise verfügen Wettbewerber der EPH Group AG über erheblich größere 
Erfahrung und finanzielle Mittel bzw. bessere Finanzierungsmöglichkeiten oder über andere 
Wettbewerbsvorteile.

Entwicklung des Ergebnisses

Die EPH Group AG ist ein 2023 gegründetes Unternehmen, das operativ noch keine nennenswerten 
Umsätze generiert hat. 

Im Jahr 2024 sind bei der EPH Group AG sonstige betriebliche Aufwendungen (Steuern, soweit sie nicht 
unter Steuern von Einkommen fallen, sonstige Gebühren und Abgaben, Aufwand für Instandhaltung, Reise- 
und Fahrtaufwand, Aufwand für Lizenzen, Provisionen an Dritte, Aufwand für Werbung, Rechts- und 
Beratungsaufwand, Buchführung und Wirtschaftsprüfung, Spesen des Geldverkehrs und diverse betriebliche 
Aufwendungen) iHv EUR 334.169,97 (2023: EUR 516.926,02) entstanden. Zudem ist ein Zinsaufwand für die 
10% EPH Group AG – Anleihe 2023-2030 in Höhe von EUR 671.347,42  (2023: EUR 69.119,26) angefallen, 
was ein Ergebnis vor Steuern für das Geschäftsjahr 2024 von minus EUR 950.562,64 (2023: EUR 
586.045,28) ergibt. 
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Investitionsbereich

Im Geschäftsjahr 2024 hat sich die EPH Group AG mit 47,5% an der Pure Place Hospitality GmbH beteiligt 
(siehe oben unter „Überblick“ in Punkt 1.1). Sonst wurden im Geschäftsjahr 2024 keine wesentliche 
Investition getätigt.

Finanzierungsbereich

Die EPH Group hat zum 31.12.2024 ein negatives Eigenkapital iHv EUR 1.470.107,92 (zum 31.12.2023: 
EUR 517,795,28) und die Summe der Verbindlichkeiten zum 31.12.2024 belaufen sich auf EUR 
7.383.276,43 (zum 31.12.2023: 6.127.029,83). Von diesen Verbindlichkeiten stammen EUR 7.378.000 (2023: 
EUR 1.126.000) aus der Emission der 10% EPH Group AG – Anleihe 2023-2030. 

Personal- und Sozialwesen

Die EPH Group AG hat neben den notwendigen gesellschaftsrechtlichen Organen noch kein Personal 
beschäftigt.
Lage der Gesellschaft

Struktur des Unternehmens

Die EPH Group AG ist die Konzernobergesellschaft der EPH-Gruppe, welche sich im Aufbau befindet und 
neben einer 49%-Beteiligung an der Reinache GmbH und einer 47,5% an der Pure Place Hospitality GmbH 
zum 31.12.2024 noch über keine weiteren Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften verfügt. 

Das Grundkapital der EPH Group AG beträgt EUR 70.000,00. Es ist unterteilt in 70.000 (siebzigtausend) 
Stück nennbetragslose Aktien. Jede Stückaktie ist am Grundkapital in gleichem Umfang beteiligt. Sämtliche 
Aktien lauten auf den Inhaber. 
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Vermögenslage

31.12.2024 31.12.2023 +/-
TEUR TEUR TEUR

kurzfristiges Umlaufvermögen
Lieferforderungen 31 0 31
sonstige Forderungen 30 74 -44
flüssige Mittel 183 117 66
Rechnungsabgrenzungsposten 9 7 2

253 197 56
kurzfristiges Fremdkapital
kurzfristige Rückstellungen 14 15 -2
Anleihen 0 1.126 -1.126
Lieferverbindlichkeiten 0 185 -185
sonstige Verbindlichkeiten 5 4.816 -4.811

19 6.142 -6.124

Working Capital (Netto-Umlaufvermögen) 234 -5.945 6.179
Anlagevermögen
Finanzanlagen 5.674 5.448 225
langfristiges Fremdkapital
langfristige Rückstellungen 0 21 -21
Anleihen 7.378 0 7.378

7.378 21 7.357

Reinvermögen (Eigenkapital) -1.470 -518 -952

Grundkapital 70 70 0
Bilanzverlust -1.540 -588 -952

Summe Eigenkapital -1.470 -518 -952
Summe Fremdkapital 7.397 6.163 1.233
Bilanzsumme 5.927 5.646 281
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Finanzlage

- Liquidität und Verschuldungsgrad

31.12.2024 31.12.2023 31.12.2022
Liquidität 0,75 0,61 k. A.

Verschuldungsgrad in % -503,15 -1.190,30 k. A.

- Kapitalflussrechnung
2024 2023

TEUR TEUR
Ergebnis vor Steuern -951 -586
Überleitung auf den Netto-Geldfluss aus dem Ergebnis vor Steuern

Geldfluss aus dem Ergebnis -951 -586
Ab-/Zunahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
sowie anderer Aktiva 10 -80
Ab-/Zunahme der Rückstellungen, ausgenommen für Steuern vom 
Einkommen -23 36
Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie 
anderer Passiva -4.996 5.001

-5.008 4.957

Netto-Geldfluss aus dem Ergebnis vor Steuern -5.959 4.371
Zahlungen für Steuern

Steuern vom Einkommen -2 -2

Netto-Geldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit -5.960 4.369
Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit

Finanzanlagenzugänge und sonstige Finanzinvestitionen -225 -5.448
Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit

Einzahlung von Nennkapital 0 70
Einzahlungen/Auszahlungen aus der Begebung/Tilgung von Anleihen 6.252 1.126

6.252 1.196

zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes 66 117
Finanzmittelbestand am Beginn der Periode 117 0

Finanzmittelbestand am Ende der Periode 183 117
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Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

2025 hat die EPH Group AG die EPH-Anleihe 2025-2032 begeben. Die EPH-Anleihe 2025-2032 ist durch 
Verpfändung von Geschäftsanteilen an Tochter- und Beteiligungsgesellschaften der EPH Group AG 
besichert. Das öffentliche Angebot dieser Anleihe erfolgte auf Basis eines von der Luxemburger Commission 
de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) am 14.01.2025 gebilligten und an die Österreichische 
Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie die Deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
notifizierten Wertpapierprospekts in Luxemburg, Deutschland und Österreich. Mit der EPH-Anleihe 
2025-2032 wurde ein Umtauschangebot an die Gläubiger der Schuldverschreibungen 2023/2030 verbunden, 
über ihre jeweilige Depotbank Schuldverschreibungen 2023/2030 im Verhältnis 1:1 in die neuen, besicherten 
Schuldverschreibungen 2025/2032 zu tauschen. Die Anleihe notiert unter anderem im Vienna MTF der 
Wiener Börse und im Freiverkehr der Börse Stuttgart. Die Nettoerlöse aus der Ausgabe der EPH-Anleihe 
2025-2032 sollen wiederum primär für den Aufbau eines diversifizierten Portfolios von renditestarken Hotels 
und Resorts im Premium- und Luxussegment in Österreich, Deutschland und anderen europäischen 
Top-Destinationen verwendet werden. 

Als weiteres Projekt hat die EPH Group AG über ihre dafür neu gegründete Tochtergesellschaft Stellara 
Hospitality GmbH einen Kauf- und Abtretungsvertrag über den Erwerb einer 90%-Beteiligung an einer 
Projektgesellschaft abgeschlossen, die Eigentümerin eines ca. 60.000 Quadratmeter großen Grundstücks in 
Kärnten ist. Geplant ist ein Hotel Resort im Premiumsegment mit rund 300 Betten, das von einer 
renommierten, internationalen Hotelmarke betrieben werden soll. Die erforderliche Widmung für das Projekt 
liegt bereits vor. Der Kaufvertrag wurde unter der aufschiebenden Bedingung abgeschlossen, dass die 
baurechtliche Genehmigung für das geplante Resort erteilt wird. Der bisherige Eigentümer soll mit 10% an 
der Projektgesellschaft beteiligt bleiben.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Volkswirtschaftliche Entwicklung

Die volkswirtschaftlichen Entwicklungen sind zum Teil schon oben im Punkt 1.1. unter „Erläuterungen über 
die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ beschrieben. 

Ganz allgemein ist der für die EPH Group AG wichtige Tourismusmarkt abhängig von der Entwicklung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in einer Volkswirtschaft. Diese werden wiederum von Faktoren wie 
dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts, der Bevölkerungsentwicklung und der langfristigen Entwicklung 
der Zinsen beeinflusst. Daher besteht in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, insbesondere in Krisen und 
Rezessionen, das Risiko einer Abkühlung des Reisemarktes. Weitere Zinssenkungen der Zentralbanken 
würden sich positiv auf das Geschäft der EPH Group AG auswirken.

Wesentliche Änderungen im Unternehmen

In den Bereichen Beschaffung, Produktion, Personal, Investitionen und Finanzierung sind keine wesentlichen 
Änderungen geplant. Die Gesellschaft beabsichtigt, eine Einbeziehung ihrer Aktien zum Handel im Vienna 
MTF der Wiener Börse AG (Segment „direct market plus“) anzustreben. 

Entwicklung der Marktstellung

Auch wenn die EPH Group AG weitere Investitionen in ihrem Geschäftsbereich plant, ist die Erreichung einer 
relevanten Marktstellung kurz- bis mittelfristig nicht zu erwarten. 
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                      Allgemeine 
              Auftragsbedingungen 
       für Wirtschaftstreuhandberufe 
                    (AAB 2018)
Zur Verfügung gestellt vom Vorstand der Kammer der Steuerberater:innen 
und Wirtschaftsprüfer:innen 

                                    Präambel und Allgemeines 

(1) Auftrag im Sinne dieser Bedingungen meint jeden Vertrag über vom zur 
Ausübung eines Wirtschaftstreuhandberufes Berechtigten in Ausübung 
dieses Berufes zu erbringende Leistungen (sowohl faktische Tätigkeiten als 
auch die Besorgung oder Durchführung von Rechtsgeschäften oder 
Rechtshandlungen, jeweils im Rahmen der §§ 2 oder 3 Wirtschafts- 
treuhandberufsgesetz 2017 (WTBG 2017). Die Parteien des Auftrages 
werden in Folge zum einen „Auftragnehmer“, zum anderen „Auftraggeber“ 
genannt). 

(2) Diese Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftstreuhandberufe 
gliedern sich in zwei Teile: Die Auftragsbedingungen des I. Teiles gelten für 
Aufträge, bei denen die Auftragserteilung zum Betrieb des Unternehmens 
des Auftraggebers (Unternehmer iSd KSchG) gehört. Für Verbraucher- 
geschäfte gemäß Konsumentenschutzgesetz (Bundesgesetz vom 
8.3.1979/BGBl Nr.140 in der derzeit gültigen Fassung) gelten sie insoweit 
der II. Teil keine abweichenden Bestimmungen für diese enthält. 

(3) Im Falle der Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung ist diese durch 
eine wirksame, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu 
ersetzen. 

                                        I.TEIL 

                1. Umfang und Ausführung des Auftrages 

(1) Der Umfang des Auftrages ergibt sich in der Regel aus der schriftlichen 
Auftragsvereinbarung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Fehlt 
diesbezüglich eine detaillierte schriftliche Auftragsvereinbarung gilt im 
Zweifel (2)-(4): 

(2) Bei Beauftragung mit Steuerberatungsleistungen umfasst die 
Beratungstätigkeit folgende Tätigkeiten: 
a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer sowie Umsatzsteuer und zwar auf Grund der vom 
Auftraggeber vorzulegenden oder (bei entsprechender Vereinbarung) vom 
Auftragnehmer erstellten Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteue- 
rung erforderlichen Aufstellungen und Nachweise. Wenn nicht ausdrücklich 
anders vereinbart, sind die für die Besteuerung erforderlichen Aufstellungen 
und Nachweise vom Auftraggeber beizubringen. 
b) Prüfung der Bescheide zu den unter a) genannten Erklärungen. 
c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden. 
d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern. 
e) Mitwirkung im Rechtsmittelverfahren hinsichtlich der unter a) genannten 
Steuern. 
Erhält der Auftragnehmer für die laufende Steuerberatung ein 
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher 
Vereinbarungen die unter d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu 
honorieren. 

(3) Soweit die Ausarbeitung von einer oder mehreren Jahressteuer- 
erklärung(en) zum übernommenen Auftrag zählt, gehört dazu nicht die 
Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die 
Prüfung, ob alle in Betracht kommenden insbesondere umsatzsteuer- 
rechtlichen Begünstigungen wahrgenommen worden sind, es sei denn, 
hierüber besteht eine nachweisliche Beauftragung. 

(4) Die Verpflichtung zur Erbringung anderer Leistungen gemäß §§ 2 und 3 
WTBG 2017 bedarf jedenfalls nachweislich einer gesonderten 
Beauftragung. 

(5) Vorstehende Absätze (2) bis (4) gelten nicht bei Sachverständigen- 
tätigkeit.

(6) Es bestehen keinerlei Pflichten des Auftragnehmers zur Leistungs- 
erbringung, Warnung oder Aufklärung über den Umfang des Auftrages 
hinaus. 

(7) Der Auftragnehmer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages 
geeigneter Mitarbeiter und sonstiger Erfüllungsgehilfen (Subunternehmer) 
zu bedienen, als auch sich bei der Durchführung des Auftrages durch einen 
Berufsbefugten substituieren zu lassen. Mitarbeiter im Sinne dieser 
Bedingungen meint alle Personen, die den Auftragnehmer auf regelmäßiger 
oder dauerhafter Basis bei seiner betrieblichen Tätigkeit unterstützen, 
unabhängig von der Art der rechtsgeschäftlichen Grundlage. 

(8) Der Auftragnehmer hat bei der Erbringung seiner Leistungen aus- 
schließlich österreichisches Recht zu berücksichtigen; ausländisches Recht 
ist nur bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung zu berücksichtigen. 

(9) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden schrif- 
tlichen als auch mündlichen beruflichen Äußerung, so ist der Auftragnehmer 
nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus 
ergebende Folgen hinzuweisen. Dies gilt auch für in sich abgeschlossene 
Teile eines Auftrages. 

(10) Der Auftraggeber ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass die von 
ihm zur Verfügung gestellten Daten vom Auftragnehmer im Rahmen der 
Leistungserbringung verarbeitet werden dürfen. Diesbezüglich hat der 
Auftraggeber insbesondere aber nicht ausschließlich die anwendbaren 
datenschutz- und arbeitsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 

(11) Bringt der Auftragnehmer bei einer Behörde ein Anbringen elektronisch 
ein, so handelt er – mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung – 
lediglich als Bote und stellt dies keine ihm oder einem einreichend 
Bevollmächtigten zurechenbare Willens- oder Wissenserklärung dar. 

(12) Der Auftraggeber verpflichtet sich, Personen, die während des 
Auftragverhältnisses Mitarbeiter des Auftragnehmers sind oder waren, 
während und binnen eines Jahres nach Beendigung des Auftrags- 
verhältnisses nicht in seinem Unternehmen oder in einem ihm 
nahestehenden Unternehmen zu beschäftigen, widrigenfalls er sich zur 
Bezahlung eines Jahresbezuges des übernommenen Mitarbeiters an den 
Auftragnehmer verpflichtet. 

      2. Aufklärungspflicht des Auftraggebers; Vollständigkeitserklärung 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Auftragnehmer auch 
ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages 
notwendigen Unterlagen zum vereinbarten Termin und in Ermangelung 
eines solchen rechtzeitig in geeigneter Form vorgelegt werden und ihm von 
allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die 
Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für 
die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit 
des Auftragnehmers bekannt werden. 

(2) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die ihm erteilten Auskünfte und über- 
gebenen Unterlagen des Auftraggebers, insbesondere Zahlenangaben, als 
richtig und vollständig anzusehen und dem Auftrag zu Grunde zu legen. Der 
Auftragnehmer ist ohne gesonderten schriftlichen Auftrag nicht verpflichtet, 
Unrichtigkeiten fest zu stellen. Insbesondere gilt dies auch für die Rich- 
tigkeit und Vollständigkeit von Rechnungen. Stellt er allerdings Unrichtig- 
keiten fest, so hat er dies dem Auftraggeber bekannt zu geben. Er hat im 
Finanzstrafverfahren die Rechte des Auftraggebers zu wahren. 

(3) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer die Vollständigkeit der vorge- 
legten Unterlagen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen im 
Falle von Prüfungen, Gutachten und Sachverständigentätigkeit schriftlich zu 
bestätigen. 

(4) Wenn bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und anderen Ab- 
schlüssen vom Auftraggeber erhebliche Risiken nicht bekannt gegeben 
worden sind, bestehen für den Auftragnehmer insoweit diese Risiken 
schlagend werden keinerlei Ersatzpflichten. 

(5) Vom Auftragnehmer angegebene Termine und Zeitpläne für die Fertig- 
stellung von Produkten des Auftragnehmers oder Teilen davon sind best- 
mögliche Schätzungen und, sofern nicht anders schriftlich vereinbart, nicht 
bindend. Selbiges gilt für etwaige Honorarschätzungen: diese werden nach 
bestem Wissen erstellt; sie sind jedoch stets unverbindlich. 

(6) Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer jeweils aktuelle Kontaktdaten 
(insbesondere Zustelladresse) bekannt zu geben. Der Auftragnehmer darf 
sich bis zur Bekanntgabe neuer Kontaktdaten auf die Gültigkeit der zuletzt 
vom Auftraggeber bekannt gegebenen Kontaktdaten verlassen, insbe- 
sondere Zustellung an die zuletzt bekannt gegebene Adresse vornehmen 
lassen.
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                             3. Sicherung der Unabhängigkeit 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, um zu 
verhindern, dass die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Auftragnehmers 
gefährdet wird, und hat selbst jede Gefährdung dieser Unabhängigkeit zu 
unterlassen. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für 
Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen. 

(2) Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass seine hierfür notwendigen 
personenbezogenen Daten sowie Art und Umfang inklusive Leistungs- 
zeitraum der zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber vereinbarten 
Leistungen (sowohl Prüfungs- als auch Nicht- prüfungsleistungen) zum 
Zweck der Überprüfung des Vorliegens von Befangenheits- oder Aus- 
schließungsgründen und Interessenkollisionen in einem allfälligen 
Netzwerk, dem der Auftragnehmer angehört, verarbeitet und zu diesem 
Zweck an die übrigen Mitglieder dieses Netzwerkes auch ins Ausland über- 
mittelt werden. Hierfür entbindet der Auftraggeber den Auftragnehmer nach 
dem Datenschutzgesetz und gemäß § 80 Abs 4 Z 2 WTBG 2017 
ausdrücklich von dessen Verschwiegenheitspflicht. Der Auftraggeber kann 
die Entbindung von der Verschwiegenheitspflicht jederzeit widerrufen. 

                         4. Berichterstattung und Kommunikation 

(1) (Berichterstattung durch den Auftragnehmer) Bei Prüfungen und Gut- 
achten ist, soweit nichts anderes vereinbart wurde, ein schriftlicher Bericht 
zu erstatten. 

(2) (Kommunikation an den Auftraggeber) Alle auftragsbezogenen Aus- 
künfte und Stellungnahmen, einschließlich Berichte, (allesamt Wissens- 
erklärungen) des Auftragnehmers, seiner Mitarbeiter, sonstiger Erfüllungs- 
gehilfen oder Substitute („berufliche Äußerungen“) sind nur dann verbind- 
lich, wenn sie schriftlich erfolgen. Berufliche Äußerungen in elektronischen 
Dateiformaten, welche per Fax oder E-Mail oder unter Verwendung 
ähnlicher Formen der elektronischen Kommunikation (speicher- und 
wiedergabefähig und nicht mündlich dh zB SMS aber nicht Telefon) 
erfolgen, übermittelt oder bestätigt werden, gelten als schriftlich; dies gilt 
ausschließlich für berufliche Äußerungen. Das Risiko der Erteilung der 
beruflichen Äußerungen durch dazu Nichtbefugte und das Risiko der 
Übersendung dieser trägt der Auftraggeber. 

(3) (Kommunikation an den Auftraggeber) Der Auftraggeber stimmt hiermit 
zu, dass der Auftragnehmer elektronische Kommunikation mit dem 
Auftraggeber (zB via E-Mail) in unverschlüsselter Form vornimmt. Der Auf- 
traggeber erklärt, über die mit der Verwendung elektronischer Kom- 
munikation verbundenen Risiken (insbesondere Zugang, Geheimhaltung, 
Veränderung von Nachrichten im Zuge der Übermittlung) informiert zu sein. 
Der Auftragnehmer, seine Mitarbeiter, sonstigen Erfüllungsgehilfen oder 
Substitute haften nicht für Schäden, die durch die Verwendung elek- 
tronischer Kommunikationsmittel verursacht werden. 

(4) (Kommunikation an den Auftragnehmer) Der Empfang und die Weiter- 
leitung von Informationen an den Auftragnehmer und seine Mitarbeiter sind 
bei Verwendung von Telefon – insbesondere in Verbindung mit auto- 
matischen Anrufbeantwortungssystemen, Fax, E-Mail und anderen Formen 
der elektronischen Kommunikation – nicht immer sichergestellt. Aufträge 
und wichtige Informationen gelten daher dem Auftragnehmer nur dann als 
zugegangen, wenn sie auch physisch (nicht (fern-)mündlich oder 
elektronisch) zugegangen sind, es sei denn, es wird im Einzelfall der 
Empfang ausdrücklich bestätigt. Automatische Übermittlungs- und Lese- 
bestätigungen gelten nicht als solche ausdrücklichen Empfangs- 
bestätigungen. Dies gilt insbesondere für die Übermittlung von Bescheiden 
und anderen Informationen über Fristen. Kritische und wichtige Mit- 
teilungen müssen daher per Post oder Kurier an den Auftragnehmer 
gesandt werden. Die Übergabe von Schriftstücken an Mitarbeiter 
außerhalb der Kanzlei gilt nicht als Übergabe. 

(5) (Allgemein) Schriftlich meint insoweit in Punkt 4 (2) nicht anderes 
bestimmt, Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unterschriftlichkeit). Eine fort- 
geschrittene elektronische Signatur (Art. 26 eIDASVO, (EU) Nr. 910/2014) 
erfüllt das Erfordernis der Schriftlichkeit iSd § 886 ABGB (Unter- 
schriftlichkeit), soweit dies innerhalb der Parteiendisposition liegt. 

(6) (Werbliche Information) Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber wie- 
derkehrend allgemeine steuerrechtliche und allgemeine wirtschafts- 
rechtliche Informationen elektronisch (zB per E-Mail) übermitteln. Der Auf- 
traggeber nimmt zur Kenntnis, dass er das Recht hat, der Zusendung von 
Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. 

             5. Schutz des geistigen Eigentums des Auftragnehmers 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die im Rahmen 
des Auftrages vom Auftragnehmer erstellten Berichte, Gutachten, Organi- 
sationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Berechnungen und dergleichen nur 
für Auftragszwecke (z.B. gemäß § 44 Abs 3 EStG 1988) verwendet 
werden. Im Übrigen bedarf die Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher 
beruflicher Äußerungen des Auftragnehmers an einen Dritten zur

 Nutzung der schriftlichen Zustimmung des Auftragnehmers. 

(2) Die Verwendung schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äuße- 
rungen des Auftragnehmers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß 
berechtigt den Auftragnehmer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht 
durchgeführten Aufträge des Auftraggebers. 

(3) Dem Auftragnehmer verbleibt an seinen Leistungen das Urheberrecht. 
Die Einräumung von Werknutzungsbewilligungen bleibt der schriftlichen Zu- 
stimmung des Auftragnehmers vorbehalten. 

                                              6. Mängelbeseitigung 

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt und verpflichtet, nachträglich hervor- 
kommende Unrichtigkeiten und Mängel in seiner schriftlichen als auch 
mündlichen beruflichen Äußerung zu beseitigen, und verpflichtet, den 
Auftraggeber hiervon unverzüglich zu verständigen. Er ist berechtigt, auch 
über die ursprüngliche berufliche Äußerung informierte Dritte von der 
Änderung zu verständigen. 

(2) Der Auftraggeber hat Anspruch auf die kostenlose Beseitigung von 
Unrichtigkeiten, sofern diese durch den Auftragnehmer zu vertreten sind; 
dieser Anspruch erlischt sechs Monate nach erbrachter Leistung des 
Auftragnehmers bzw. – falls eine schriftliche berufliche Äußerung nicht 
abgegeben wird – sechs Monate nach Beendigung der beanstandeten 
Tätigkeit des Auftragnehmers. 

(3) Der Auftraggeber hat bei Fehlschlägen der Nachbesserung etwaiger 
Mängel Anspruch auf Minderung. Soweit darüber hinaus Schadenersatz- 
ansprüche bestehen, gilt Punkt 7. 

                                                  7. Haftung 

(1) Sämtliche Haftungsregelungen gelten für alle Streitigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis, gleich aus welchem 
Rechtsgrund. Der Auftragnehmer haftet für Schäden im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverhältnis (einschließlich dessen Beendigung) nur bei 
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Die Anwendbarkeit des § 1298 Satz 2 
ABGB wird ausgeschlossen. 

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit beträgt die Ersatzpflicht des Auftrag- 
nehmers höchstens das zehnfache der Mindestversicherungssumme der 
Berufshaftpflichtversicherung gemäß § 11 Wirtschaftstreuhandberufsgesetz 
2017 (WTBG 2017) in der jeweils geltenden Fassung. 

(3) Die Beschränkung der Haftung gemäß Punkt 7 (2) bezieht sich auf den 
einzelnen Schadensfall. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Fol- 
gen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem 
oder in mehreren aufeinander folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt 
mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun 
oder Unterlassen als eine einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betref- 
fenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem und wirtschaftlichem 
Zusammenhang stehen. Ein einheitlicher Schaden bleibt ein einzelner 
Schadensfall, auch wenn er auf mehreren Pflichtverletzungen beruht. 
Weiters ist, außer bei vorsätzlicher Schädigung, eine Haftung des Auftrag- 
nehmers für entgangenen Gewinn sowie Begleit-, Folge-, Neben oder 
ähnliche Schäden, ausgeschlossen. 

(4) Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten 
nachdem der oder die Anspruchsberechtigten von dem Schaden Kenntnis 
erlangt haben, spätestens aber innerhalb von drei Jahren ab Eintritt des 
(Primär)Schadens nach dem anspruchsbegründenden Ereignis gerichtlich 
geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen Vorschriften zwingend 
andere Verjährungsfristen festgesetzt sind. 

(5) Im Falle der (tatbestandsmäßigen) Anwendbarkeit des § 275 UGB 
gelten dessen Haftungsnormen auch dann, wenn an der Durchführung des 
Auftrages mehrere Personen beteiligt gewesen oder mehrere zum Ersatz 
verpflichtende Handlungen begangen worden sind und ohne Rücksicht 
darauf, ob andere Beteiligte vorsätzlich gehandelt haben. 

(6) In Fällen, in denen ein förmlicher Bestätigungsvermerk erteilt wird, 
beginnt die Verjährungsfrist spätestens mit Erteilung des Bestätigungs- 
vermerkes zu laufen. 

(7) Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines Dritten, z.B. eines Daten ver- 
arbeitenden Unternehmens, durchgeführt, so gelten mit Benachrichtigung 
des Auftraggebers darüber nach Gesetz oder Vertrag be- oder entstehende 
Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüche gegen den Dritten als an 
den Auftraggeber abgetreten. Der Auftragnehmer haftet, un- beschadet 
Punkt 4. (3), diesfalls nur für Verschulden bei der Auswahl des Dritten. 

(8) Eine Haftung des Auftragnehmers Dritten gegenüber ist in jedem Fall 
ausgeschlossen. Geraten Dritte mit der Arbeit des Auftragnehmers wegen 
des Auftraggebers in welcher Form auch immer in Kontakt hat der 
Auftraggeber diese über diesen Umstand ausdrücklich aufzuklären. Soweit
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ein solcher Haftungsausschluss gesetzlich nicht zulässig ist oder eine 
Haftung gegenüber Dritten vom Auftragnehmer ausnahmsweise übernom- 
men wurde, gelten subsidiär diese Haftungsbeschränkungen jedenfalls 
auch gegenüber Dritten. Dritte können jedenfalls keine Ansprüche stellen, 
die über einen allfälligen Anspruch des Auftraggebers hinausgehen. Die 
Haftungshöchstsumme gilt nur insgesamt einmal für alle Geschädigten, 
einschließlich der Ersatzansprüche des Auftraggebers selbst, auch wenn 
mehrere Personen (der Auftraggeber und ein Dritter oder auch mehrere 
Dritte) geschädigt worden sind; Geschädigte werden nach ihrem 
Zuvorkommen befriedigt. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer und 
dessen Mitarbeiter von sämtlichen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang 
mit der Weitergabe schriftlicher als auch mündlicher beruflicher Äuße- 
rungen des Auftragnehmers an diese Dritte schad- und klaglos halten. 

(9) Punkt 7 gilt auch für allfällige Haftungsansprüche des Auftraggebers im 
Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis gegenüber Dritten (Erfüllungs- 
und Besorgungsgehilfen des Auftragnehmers) und den Substituten des 
Auftragnehmers. 

                         8. Verschwiegenheitspflicht, Datenschutz 

(1) Der Auftragnehmer ist gemäß § 80 WTBG 2017 verpflichtet, über alle 
Angelegenheiten, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den 
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, 
dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet oder 
gesetzliche Äußerungspflichten entgegen stehen. 

(2) Soweit es zur Verfolgung von Ansprüchen des Auftragnehmers  (ins- 
besondere Ansprüche auf Honorar) oder zur Abwehr von Ansprüchen 
gegen den Auftragnehmer (insbesondere Schadenersatzansprüche des 
Auftraggebers oder Dritter gegen den Auftragnehmer) notwendig ist, ist der 
Auftragnehmer von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden. 

(3) Der Auftragnehmer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche 
berufliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen, es sei denn, dass eine 
gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht. 

(4) Der Auftragnehmer ist datenschutzrechtlich Verantwortlicher im Sinne 
der Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) hinsichtlich aller im Rah- 
men des Auftrages verarbeiteter personenbezogenen Daten. Der Auf- 
tragnehmer ist daher befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im 
Rahmen der Grenzen des Auftrages zu verarbeiten. Dem Auftragnehmer 
überlassene Materialien (Papier und Datenträger) werden grundsätzlich 
nach Beendigung der diesbezüglichen Leistungserbringung dem Auftrag- 
geber oder an vom Auftraggeber namhaft gemachte Dritte übergeben oder 
wenn dies gesondert vereinbart ist vom Auftragnehmer verwahrt oder 
vernichtet. Der Auftragnehmer ist berechtigt Kopien davon aufzubewahren 
soweit er diese zur ordnungsgemäßen Dokumentation seiner Leistungen 
benötigt oder es rechtlich geboten oder berufsüblich ist. 

(5) Sofern der Auftragnehmer den Auftraggeber dabei unterstützt, die den 
Auftraggeber als datenschutzrechtlich Verantwortlichen treffenden Pflichten 
gegenüber Betroffenen zu erfüllen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, 
den entstandenen tatsächlichen Aufwand an den Auftraggeber zu verrech- 
nen. Gleiches gilt, für den Aufwand der für Auskünfte im Zusammenhang 
mit dem Auftragsverhältnis anfällt, die nach Entbindung von der Verschwie- 
genheitspflicht durch den Auftraggeber gegenüber Dritten diesen Dritten 
erteilt werden. 

                       9. Rücktritt und Kündigung („Beendigung“) 

 (1) Die Erklärung der Beendigung eines Auftrags hat schriftlich zu erfolgen 
(siehe auch Punkt. 4 (4) und (5)). Das Erlöschen einer bestehenden 
Vollmacht bewirkt keine Beendigung des Auftrags. 

(2) Soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart oder gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben ist, können die Vertragspartner den Vertrag 
jederzeit mit sofortiger Wirkung beendigen. Der Honoraranspruch bestimmt 
sich nach Punkt 11. 

(3) Ein Dauerauftrag (befristeter oder unbefristeter Auftrag über, wenn auch 
nicht ausschließlich, die Erbringung wiederholter Einzelleistungen, auch mit 
Pauschalvergütung) kann allerdings, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart ist, ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes nur unter Ein- 
haltung einer Frist von drei Monaten („Beendigungsfrist“) zum Ende eines 
Kalendermonats beendet werden. 

(4) Nach Erklärung der Beendigung eines Dauerauftrags – sind, soweit im 
Folgenden nicht abweichend bestimmt, nur jene einzelnen Werke vom 
Auftragnehmer noch fertigzustellen (verbleibender Auftragsstand), deren 
vollständige Ausführung innerhalb der Beendigungsfrist (grundsätzlich) 
möglich ist, soweit diese innerhalb eines Monats nach Beginn des Laufs 
der Beendigungsfrist dem Auftraggeber schriftlich im Sinne des Punktes 4 
(2) bekannt gegeben werden. Der verbleibende Auftragsstand ist innerhalb 
der Beendigungsfrist fertig zu stellen, sofern sämtliche erforderlichen

Unterlagen rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden und soweit nicht ein 
wichtiger Grund vorliegt, der dies hindert. 

(5) Wären bei einem Dauerauftrag mehr als 2 gleichartige, üblicherweise 
nur einmal jährlich zu erstellende Werke (z.B. Jahresabschlüsse, Steuer- 
erklärungen etc.) fertig zu stellen, so zählen die über 2 hinaus gehenden 
Werke nur bei ausdrücklichem Einverständnis des Auftraggebers zum ver- 
bleibenden Auftragsstand. Auf diesen Umstand ist der Auftraggeber in der 
Bekanntgabe gemäß Punkt 9 (4) gegebenenfalls ausdrücklich hinzuweisen. 

   10. Beendigung bei Annahmeverzug und unterlassener Mitwirkung des 
              Auftraggebers und rechtlichen Ausführungshindernissen 

(1) Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Auftragnehmer an- 
gebotenen Leistung in Verzug oder unterlässt der Auftraggeber eine ihm 
nach Punkt 2. oder sonst wie obliegende Mitwirkung, so ist der Auftrag- 
nehmer zur fristlosen Beendigung des Vertrages berechtigt. Gleiches gilt, 
wenn der Auftraggeber eine (auch teilweise) Durchführung des Auftrages 
verlangt, die, nach begründetem Dafürhalten des Auftragnehmers, nicht der 
Rechtslage oder berufsüblichen Grundsätzen entspricht. Seine Honorar- 
ansprüche bestimmen sich nach Punkt 11. Annahmeverzug sowie unter- 
lassene Mitwirkung seitens des Auftraggebers begründen auch dann den 
Anspruch des Auftragnehmers auf Ersatz der ihm hierdurch entstandenen 
Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, wenn der Auftrag- 
nehmer von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht. 

(2) Bei Verträgen über die Führung der Bücher, die Vornahme der 
Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ist eine fristlose 
Beendigung durch den Auftragnehmer gemäß Punkt 10 (1) zulässig, wenn 
der Auftraggeber seiner Mitwirkungspflicht gemäß Punkt 2. (1) zweimal 
nachweislich nicht nachkommt. 

                                    11. Honoraranspruch 

(1) Unterbleibt die Ausführung des Auftrages (z.B. wegen Rücktritt oder 
Kündigung), so gebührt dem Auftragnehmer gleichwohl das vereinbarte 
Entgelt (Honorar), wenn er zur Leistung bereit war und durch Umstände, 
deren Ursache auf Seiten des Auftraggebers liegen, ein bloßes Mit- 
verschulden des Auftragnehmers bleibt diesbezüglich außer Ansatz, daran 
gehindert worden ist; der Auftragnehmer braucht sich in diesem Fall nicht 
anrechnen zu lassen, was er durch anderweitige Verwendung seiner und 
seiner Mitarbeiter Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben unterlässt. 

(2)  Bei Beendigung eines Dauerauftrags gebührt das vereinbarte Entgelt 
für den verbleibenden Auftragsstand, sofern er fertiggestellt wird oder dies 
aus Gründen, die dem Auftraggeber zuzurechnen sind, unterbleibt (auf 
Punkt 11. (1) wird verwiesen). Vereinbarte Pauschalhonorare sind gege- 
benenfalls zu aliquotieren. 

(3) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes erforderlicheMitwirkung des 
Auftraggebers, so ist der Auftragnehmer auch berechtigt, ihm zur Nach- 
holung eine angemessene Frist zu setzen mit der Erklärung, dass nach 
fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als aufgehoben gelte, im 
Übrigen gelten die Folgen des Punkt 11. (1). 

(4)  Bei Nichteinhaltung der Beendigungsfrist gemäß Punkt 9. (3) durch den 
Auftraggeber, sowie bei Vertragsauflösung gemäß Punkt 10. (2) durch den 
Auftragnehmer behält der Auftragnehmer den vollen Honoraranspruch für 
drei Monate. 

                                   12. Honorar 

(1) Sofern nicht ausdrücklich Unentgeltlichkeit vereinbart ist, wird jedenfalls 
gemäß § 1004 und § 1152 ABGB eine angemessene Entlohnung geschul- 
det. Höhe und Art des Honoraranspruchs des Auftragnehmers ergeben sich 
aus der zwischen ihm und seinem Auftraggeber getroffenen Vereinbarung. 
Sofern nicht nachweislich eine andere Vereinbarung getroffen wurde sind 
Zahlungen des Auftraggebers immer auf die älteste Schuld anzurechnen. 

(2)   Die kleinste verrechenbare Leistungseinheit beträgt eine Viertelstunde. 

(3)   Auch die Wegzeit wird im notwendigen Umfang verrechnet. 

(4) Das Aktenstudium in der eigenen Kanzlei, das nach Art und Umfang zur 
Vorbereitung des Auftragnehmers notwendig ist, kann gesondert 
verrechnet werden. 

(5) Erweist sich durch nachträglich hervorgekommene besondere Um- 
stände oder auf Grund besonderer Inanspruchnahme durch den Auftrag- 
geber ein bereits vereinbartes Entgelt als unzureichend, so hat der Auftrag- 
nehmer den Auftraggeber darauf hinzuweisen und sind Nachverhandlungen 
zur Vereinbarung eines angemessenen Entgelts zu führen (auch bei 
unzureichenden Pauschalhonoraren).
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(6) Der Auftragnehmer verrechnet die Nebenkosten und die Umsatzsteuer 
zusätzlich. Beispielhaft aber nicht abschließend im Folgenden (7) bis (9): 

(7) Zu den verrechenbaren Nebenkosten zählen auch belegte oder pau- 
schalierte Barauslagen, Reisespesen (bei Bahnfahrten 1. Klasse), Diäten, 
Kilometergeld, Kopierkosten und ähnliche Nebenkosten. 

(8) Bei besonderen Haftpflichtversicherungserfordernissen zählen die 
betreffenden Versicherungsprämien (inkl. Versicherungssteuer) zu den 
Nebenkosten. 

(9) Weiters sind als Nebenkosten auch Personal- und Sachaufwendungen 
für die Erstellung von Berichten, Gutachten uä. anzusehen. 

(10) Für die Ausführung eines Auftrages, dessen gemeinschaftliche Erle- 
digung mehreren Auftragnehmern übertragen worden ist, wird von jedem 
das seiner Tätigkeit entsprechende Entgelt verrechnet. 

(11) Entgelte und Entgeltvorschüsse sind mangels anderer Vereinba- 
rungen sofort nach deren schriftlicher Geltendmachung fällig. Für Entgelt- 
zahlungen, die später als 14 Tage nach Fälligkeit geleistet werden, können 
Verzugszinsen verrechnet werden. Bei beiderseitigen Unternehmer- 
geschäften gelten Verzugszinsen in der in § 456 1. und 2. Satz UGB 
festgelegten Höhe. 

(12) Die Verjährung richtet sich nach § 1486 ABGB und beginnt mit Ende 
der Leistung bzw. mit späterer, in angemessener Frist erfolgter Rech- 
nungslegung zu laufen. 

(13) Gegen Rechnungen kann innerhalb von 4 Wochen ab Rechnungs- 
datum schriftlich beim Auftragnehmer Einspruch erhoben werden. 
Andernfalls gilt die Rechnung als anerkannt. Die Aufnahme einer Rech- 
nung in die Bücher gilt jedenfalls als Anerkenntnis. 

(14) Auf die Anwendung des § 934 ABGB im Sinne des § 351 UGB, das 
ist die Anfechtung wegen Verkürzung über die Hälfte für Geschäfte unter 
Unternehmern, wird verzichtet. 

(15) Falls bei Aufträgen betreffend die Führung der Bücher, die Vornahme 
der Personalsachbearbeitung oder Abgabenverrechnung ein Pauschal- 
honorar vereinbart ist, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Verein- 
barung die Vertretungstätigkeit im Zusammenhang mit abgaben und 
beitragsrechtlichen Prüfungen aller Art einschließlich der Abschluss von 
Vergleichen über Abgabenbemessungs- oder Beitragsgrundlagen, Be- 
richterstattung, Rechtsmittelerhebung uä gesondert zu honorieren. Sofern 
nichts anderes schriftlich vereinbart ist, gilt das Honorar als jeweils für ein 
Auftragsjahr vereinbart. 

(16) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen im Zusammenhang mit den 
im Punkt 12. (15) genannten Tätigkeiten, insbesondere Feststellungen 
über das prinzipielle Vorliegen einer Pflichtversicherung, erfolgt nur 
aufgrund eines besonderen Auftrages. 

(17) Der Auftragnehmer kann entsprechende Vorschüsse verlangen und 
seine (fortgesetzte) Tätigkeit von der Zahlung dieser Vorschüsse abhängig 
machen. Bei Daueraufträgen darf die Erbringung weiterer Leistungen bis 
zur Bezahlung früherer Leistungen (sowie allfälliger Vorschüsse gemäß 
Satz 1) verweigert werden. Bei Erbringung von Teilleistungen und offener 
Teilhonorierung gilt dies sinngemäß. 

(18) Eine Beanstandung der Arbeiten des Auftragnehmers berechtigt, 
außer bei offenkundigen wesentlichen Mängeln, nicht zur auch nur 
teilweisen Zurückhaltung der ihm nach Punkt 12. zustehenden Honorare, 
sonstigen Entgelte, Kostenersätze und Vorschüsse (Vergütungen). 

(19) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Auftragnehmers auf 
Vergütungen nach Punkt 12. ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen zulässig. 

                                            13. Sonstiges 

(1) Im Zusammenhang mit Punkt 12. (17) wird auf das gesetzliche Zurück- 
behaltungsrecht (§ 471 ABGB, § 369 UGB) verwiesen; wird das Zurück- 
behaltungsrecht zu Unrecht ausgeübt, haftet der Auftragnehmer grund- 
sätzlich gemäß Punkt 7. aber in Abweichung dazu nur bis zur Höhe seiner 
noch offenen Forderung. 

(2) Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf Ausfolgung von im Zuge der 
Auftragserfüllung vom Auftragnehmer erstellten Arbeitspapieren und 
ähnlichen Unterlagen. Im Falle der Auftragserfüllung unter Einsatz elektro- 
nischer Buchhaltungssysteme ist der Auftragnehmer berechtigt, nach 
Übergabe sämtlicher vom Auftragnehmer auftragsbezogen damit erstellter 
Daten, für die den Auftraggeber eine Aufbewahrungspflicht trifft, 

in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format an den 
Auftraggeber bzw. an den nachfolgenden Wirtschaftstreuhänder, die Daten 
zu löschen. Für die Übergabe dieser Daten in einem strukturierten, gängigen 
und maschinenlesbaren Format hat der AuftragnehmerAnspruch auf ein 
angemessenes Honorar (Punkt 12 gilt sinngemäß). Ist eine Übergabe dieser 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format aus 
besonderen Gründen unmöglich oder untunlich, können diese ersatzweise 
im Vollausdruck übergeben werden. Eine Honorierung steht diesfalls dafür 
nicht zu. 

(3) Der Auftragnehmer hat auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers alle 
Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlass seiner Tätigkeit von diesem 
erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem 
Auftragnehmer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die der 
Auftraggeber in Urschrift besitzt und für Schriftstücke, die einer Aufbewah- 
rungspflicht nach den für den Auftragnehmer geltenden rechtlichen 
Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche unterliegen. Der Auftrag- 
nehmer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, 
Abschriften oder Fotokopien anfertigen. Sind diese Unterlagen bereits 
einmal an den Auftraggeber übermittelt worden so hat der Auftragnehmer 
Anspruch auf ein angemessenes Honorar (Punkt 12. gilt sinngemäß). 

(4) Der Auftraggeber hat die dem Auftragsnehmer übergebenen Unterlagen 
nach Abschluss der Arbeiten binnen 3 Monaten abzuholen. Bei Nichtab- 
holung übergebener Unterlagen kann der Auftragnehmer nach zweimaliger 
nachweislicher Aufforderung an den Auftraggeber, übergebene Unterlagen 
abzuholen, diese auf dessen Kosten zurückstelle  und/oder ein angemes- 
senes Honorar in Rechnung stellen (Punkt 12. gilt sinngemäß). Die weitere 
Aufbewahrung kann auch auf Kosten des Auftraggebers durch Dritte 
erfolgen. Der Auftragnehmer haftet im Weiteren nicht für Folgen aus 
Beschädigung, Verlust oder Vernichtung der Unterlagen. 

(5) Der Auftragnehmer ist berechtigt, fällige Honorarforderungen mit 
etwaigen Depotguthaben, Verrechnungsgeldern, Treuhandgeldern oder 
anderen in seiner Gewahrsame befindlichen liquiden Mitteln auch bei aus- 
drücklicher Inverwahrungnahme zu kompensieren, sofern der Auftraggeber 
mit einem Gegenanspruch des Auftragnehmers rechnen musste. 

(6) Zur Sicherung einer bestehenden oder künftigen Honorarforderung ist 
der Auftragnehmer berechtigt, ein finanzamtliches Guthaben oder ein 
anderes Abgaben- oder Beitragsguthaben des Auftraggebers auf ein Ander- 
konto zu transferieren. Diesfalls ist der Auftraggeber vom erfolgten Transfer 
zu verständigen. Danach kann der sichergestellte Betrag entweder im 
Einvernehmen mit dem Auftraggeber oder bei Vollstreckbarkeit der Honorar- 
forderung eingezogen werden. 

             14. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden 
Ansprüche gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des 
nationalen Verweisungsrechts. 

(2) Erfüllungsort ist der Ort der beruflichen Niederlassung des Auftrag- 
nehmers. 

(3) Gerichtsstand ist – mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung – 
das sachlich zuständige Gericht des Erfüllungsortes.
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                                  II. TEIL 

            15. Ergänzende Bestimmungen für Verbrauchergeschäfte 

(1) Für Verträge zwischen Wirtschaftstreuhändern und Verbrauchern 
gelten die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes. 

(2) Der Auftragnehmer haftet nur für vorsätzliche und grob fahrlässig ver- 
schuldete Verletzung der übernommenen Verpflichtungen. 

(3) Anstelle der im Punkt 7 Abs 2 normierten Begrenzung ist auch im Falle 
grober Fahrlässigkeit die Ersatzpflicht des Auftragnehmers nicht begrenzt. 

(4) Punkt 6 Abs 2 (Frist für Mängelbeseitigungsanspruch) und Punkt 7 Abs 
4 (Geltendmachung der Schadenersatzansprüche innerhalb einer be- 
stimmten Frist) gilt nicht. 

(5) Rücktrittsrecht gemäß § 3 KSchG: 

Hat der Verbraucher seine Vertragserklärung nicht in den vom Auftrag- 
nehmer dauernd benützten Kanzleiräumen abgegeben, so kann er von 
seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zurücktreten. Dieser Rücktritt 
kann bis zum Zustandekommen des Vertrages oder danach binnen einer 
Woche erklärt werden; die Frist beginnt mit der Ausfolgung einer Urkunde, 
die zumindest den Namen und die Anschrift des Auftragnehmers sowie 
eine Belehrung über das Rücktrittsrecht enthält, an den Verbraucher, 
frühestens jedoch mit dem Zustandekommen des Vertrages zu laufen. 
Das Rücktrittsrecht steht dem Verbraucher nicht zu, 

     1. wenn er selbst die geschäftliche Verbindung mit dem Auftragnehmer 
oder dessen Beauftragten zwecks Schließung dieses  Vertrages ange- 
bahnt hat, 

    2. wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen 
zwischen den Beteiligten oder ihren Beauftragten vorangegangen sind 
oder 

    3. bei Verträgen, bei denen die beiderseitigen Leistungen sofort zu 
erbringen sind, wenn sie üblicherweise von Auftragnehmern außerhalb 
ihrer Kanzleiräume geschlossen werden und das vereinbarte Entgelt € 15 
nicht übersteigt. 

Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirksamkeit der Schriftform. Es 
genügt, wenn der Verbraucher ein Schriftstück, das seine Vertrags- 
erklärung oder die des Auftragnehmers enthält, dem Auftragnehmer mit 
einem Vermerk zurückstellt, der erkennen lässt, dass der Verbraucher das 
Zustandekommen oder die Aufrechterhaltung des Vertrages ablehnt. Es 
genügt, wenn die Erklärung innerhalb einer Woche abgesendet wird. 

Tritt der Verbraucher gemäß § 3 KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug 
um Zug 

    1. der Auftragnehmer alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen 
Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und den vom Verbraucher 
auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu 
ersetzen, 

    2. der Verbraucher dem Auftragnehmer den Wert der Leistungen zu 
vergüten, soweit sie ihm zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen. 

Gemäß § 4 Abs 3 KSchG bleiben Schadenersatzansprüche unberührt. 

(6) Kostenvoranschläge gemäß § 5 KSchG: 

Für die Erstellung eines Kostenvoranschlages im Sinn des § 1170a ABGB 
durch den Auftragnehmer hat der Verbraucher ein Entgelt nur dann zu 
zahlen, wenn er vorher auf diese Zahlungspflicht hingewiesen worden ist. 

Wird dem Vertrag ein Kostenvoranschlag des Auftragnehmers zugrunde 
gelegt, so gilt dessen Richtigkeit als gewährleistet, wenn nicht das Gegen- 
teil ausdrücklich erklärt ist. 

(7) Mängelbeseitigung: Punkt 6 wird ergänzt: 

 Ist der Auftragnehmer nach § 932 ABGB verpflichtet, seine Leistungen zu 
verbessern oder Fehlendes nachzutragen, so hat er diese Pflicht zu 
erfüllen, an dem Ort, an dem die Sache übergeben worden ist. Ist es für 
den Verbraucher tunlich, die Werke und Unterlagen vom Auftragnehmer 
gesendet zu erhalten, so kann dieser diese Übersendung auf seine Gefahr 
und Kosten vornehmen. 

(8) Gerichtsstand: Anstelle Punkt 14. (3) gilt: 

Hat der Verbraucher im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen 

ihn nach den §§ 88, 89, 93 Abs 2 und 104 Abs1 JN nur die Zuständigkeit 
eines Gerichtes begründet werden, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der 
gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 

(9) Verträge über wiederkehrende Leistungen: 

    (a) Verträge, durch die sich der Auftragnehmer zu Werkleistungen und 
der Verbraucher zu wiederholten Geldzahlungen verpflichten und die für 
eine unbestimmte oder eine ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen wor- 
den sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung einer zweimonatigen Frist 
zum Ablauf des ersten Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben 
Jahres kündigen. 

    (b) Ist die Gesamtheit der Leistungen eine nach ihrer Art unteilbare Lei- 
stung, deren Umfang und Preis schon bei der Vertragsschließung bestimmt 
sind, so kann der erste Kündigungstermin bis zum Ablauf des zweiten 
Jahres hinausgeschoben werden. In solchen Verträgen kann die Kün- 
digungsfrist auf höchstens sechs Monate verlängert werden. 

    (c) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, in lit. a) genannten Vertrages 
erhebliche Aufwendungen des Auftragnehmers und hat er dies dem Ver- 
braucher spätestens bei der Vertragsschließung bekannt gegeben, so 
können den Umständen angemessene, von den in lit. a) und b) genannten 
abweichende Kündigungstermine und Kündigungsfristen vereinbart werden. 

    (d) Eine Kündigung des Verbrauchers, die nicht fristgerecht aus- 
gesprochen worden ist, wird zum nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist 
liegenden Kündigungstermin wirksam. 
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